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Gemeinde Aldenhoven
Bebauungsplan 86 A - Lafos

Flur 6
Gemarkung Aldenhoven

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGENGEMEINDE ALDENHOVEN   BEBAUUNGSPLAN 86 A - LAFOS -   

1. Aufstellung

Der Bauverwaltungsausschuss der Gemeinde
Aldenhoven hat am 19.08.2021 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes
für den Geltungsbereich dieses Planes
beschlossen.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Aufstellung

Der Beschluss über die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes wurde am ................................
ortsüblich bekannt gemacht.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

3. Auslegungsbeschluss

Der Bauverwaltungsausschuss der Gemeinde
Aldenhoven hat am 19.08.2021 beschlossen den
Bebauungsplanentwurf samt Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

4. Öffentliche Auslegung

Dieser Plan hat mit Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher Bekannt-
machung am ....................................   vom
............................... bis zum ..................................
öffentlich ausgelegen.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

5. Beteiligung der Behörden

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt
werden können, mit Schreiben vom ....................
aufgefordert bis zum ........................... zu diesem
Plan mit Begründung Stellung zu nehmen.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

6. Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Aldenhoven hat den
Bebauungsplan am ........................... gemäß § 10
BauGB mit Begründung als Satzung beschlossen.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

7. Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung
mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung,
Farbe, Schrift und Text mit den hierzu
eingegangenen Beschlüssen des jeweils zustän-
digen gemeindlichen Gremiums übereinstimmen
und dass die für die Rechtswirksamkeit
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehal-
ten worden sind.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

8. Bekanntmachung

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ist dieser
Bebauungsplan als Satzung am ..........................
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hiermit trat der Babauungsplan in Kraft.

Datum / Unterschrift Bürgermeister

Dipl.-Ing. B. Steffens
Vermessungsingenieur

RECHTSGRUNDLAGEN ZU DIESEM BEBAUUNGSPLAN

§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)
§ Verordnung zur Durchführung des BauGB vom 07.07.1987 (GVBl. S. 220)
§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 11. 2017 (BGBl. I S. 3786)
§ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts -

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58)
§ Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz

(BNatSchG) vom 29. 07.2009 (BGBl. I S. 2542)
§ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I

S. 1274)
§ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom

21.07.2018, in Kraft getreten am 04.08.2018 und am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421)
§ Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666 ff.)
§ Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (LNatSchG NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom

21.07.2000 (GV. NRW. S. 568)
§ Landeswassergesetz (LWG NRW) vom 25.06.1995 (GV.NRW S.926), neu gefasst durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559)

jeweils in der zur öffentlichen Auslegung geltenden Fassung.

Vermessungsnachweis

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des amtlichen
Liegenschaftskatasters (Stand 21.11.2022) übereinstimmt. Der Bebauungsplan - Planung - basiert in
seiner digitalen Form auf dem Koordinatensystem ETRS89/ UTM. Alle Begrenzungslinien sind
entsprechend diesen Koordinaten geometrisch eindeutig festgelegt.
Die Plangrundlage dieses Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 1
Planzeichenverordnung.

Aachen, den .... . .... . ........
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